
JKA COLOGNE · DAS KARATE DOJO E.V.

Selbstverpflichtungserklärung
Verhaltens- & Ehrenkodex für Trainer:innen, Übungsleiter:innen und Helfende — gemäß DOSB-Ehrenkodex, Münchner Erklärung
und § 72a SGB VIII.

Name, Vorname Geburtsdatum

Funktion im Verein (Trainer:in / Übungsleiter:in / Helfende:r) Tätig seit

Hiermit verpflichte ich mich als Trainer:in / Übungsleiter:in / Helfende:r des JKA Cologne Das Karate Dojo e.V.
zur Einhaltung der folgenden Grundsätze:

1 Ich respektiere die Würde, die individuellen Grenzen und die Persönlichkeitsrechte aller Mitglieder —
unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion oder Graduierung.

2 Ich verzichte auf jegliche Form sexualisierter Sprache, Berührung oder Handlung gegenüber Kindern,
Jugendlichen und erwachsenen Übenden.

3 Ich nutze meine Rolle und mein Ansehen als Trainer:in nicht für persönliche Beziehungen, wirtschaftliche
Vorteile oder die Bevorzugung einzelner Mitglieder.

4 Ich achte bei körperlichen Korrekturen und Partnerübungen auf vorherige Ankündigung, Altersgerechtigkeit
und die explizite Zustimmung des Übenden.

5 Ich interveniere bei beobachteten Grenzverletzungen und melde Verdachtsfälle umgehend an die
Ansprechperson Kinder- und Jugendschutz des Vereins.

6 Ich halte mich an die Foto-, Medien- und Kommunikationsrichtlinien des Vereins und achte auf den Schutz
personenbezogener Daten.

7 Ich lege vor Aufnahme meiner Tätigkeit ein erweitertes Führungszeugnis nach § 72a SGB VIII / § 30a
BZRG vor und erneuere dieses alle fünf Jahre.

8 Ich nehme regelmäßig (mindestens alle drei Jahre) an Fortbildungen zur Prävention sexualisierter Gewalt
teil.

9 Ich konsumiere während der Ausübung meiner Trainertätigkeit weder Alkohol noch illegale Drogen und
rauche nicht in Anwesenheit Minderjähriger.

10 Ich erkenne an, dass bei schwerwiegenden Verstößen gegen diesen Kodex ein Vereinsverfahren eingeleitet
und ggf. Anzeige erstattet wird.

Erklärung zum erweiterten Führungszeugnis: Ich versichere, dass gegen mich keine Verurteilung nach den
in § 72a Abs. 1 SGB VIII genannten Vorschriften (u. a. §§ 171, 174–174c, 176–180a, 181a, 182–184g,
184i–184k, 201a Abs. 3, 225, 232–233a, 234, 235 oder 236 StGB) vorliegt und kein entsprechendes
Ermittlungs- oder Strafverfahren anhängig ist. Eine Änderung dieses Sachverhalts werde ich dem Vorstand
unverzüglich mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift Trainer:in / Helfende:r

Ort, Datum Unterschrift Vorstand / Ansprechperson Kinderschutz

JKA Cologne Das Karate Dojo e.V. · Ansprechperson Kinder- & Jugendschutz: Kim Buchstaller · Weitere Informationen:
jkacologne.de/kinderschutz und jkacologne.de/verhaltenskodex


